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Drei neue Sozialeinrichtungen

Theo Rufli

Basel Lighthouse

Am 5. Januar 1989 konnte durch die private 
und gemeinnützige Stiftung <Basel Light
house) das Pflegeheim für AIDS-Kranke er
öffnet werden. Wenige Tage später wurden 
die ersten Patienten aufgenommen.

Ausgangslage
Schon die ersten AIDS-Patienten, die in den 
Kliniken des Kantonsspitals 1985 und 1986 
gepflegt worden waren, zeigten die Proble
matik auf, welche sich seither nur verdeut
licht hat. Sie hängt eng mit dem Wesen und 
Verlauf der HIV-Infektion zusammen. Der 
AIDS-Patient wird früher oder später pfle
gebedürftig, vor allem aber in den letzten 
Phasen seines Lebens. Die entsprechenden 
Institutionen ausserhalb des Spitals aber 
fehlen.

Die Idee und Entstehung 
von Basel Lighthouse
Aufgrund dieser damaligen, in der Zwi
schenzeit in ihrer Dringlichkeit immer wie
der bestätigten Erkenntnisse kam im Freun
deskreis von Doris Frank, der AIDS-Berate- 
rin am Kantonsspital Basel, die Idee auf, ein 
Pflegeheim für junge Patienten, für AIDS- 
Kranke, zu gründen. Erste Abklärungen 
wurden vorgenommen. Eine überraschende 
anonyme Spende ermöglichte im Oktober
1986 die Gründung der Stiftung.
Kosten- und Finanzierungsabklärungen ver
liefen parallel zur Suche nach einem geeigne
ten Hause, das der Stiftung im November
1987 an der Hebelstrasse 90 angeboten wur
de, nachdem das Projekt an einer Pressekon
ferenz einer breiten Bevölkerung vorgestellt 
worden war.
Die GGG, die Gesellschaft für das Gute und 
Gemeinnützige Basel, hatte schon früh ihr 
Interesse an unserem Projekt bekundet. Im

November 1987 übernahm sie das Patronat 
und brachte mit zwei tatkräftigen Dele
gierten professionelles Know-how und die 
Dienste einer bestehenden Infrastruktur in 
den Stiftungsrat ein. Auf Ende März 1988 
konnte die Liegenschaft Hebelstrasse 90 
durch die GGG für die Stiftung <Basel Light
house) erworben werden. Die Liegenschaft 
wurde vom Bundesamt für Sozialversiche
rungen und vom Amt für Bundesbauten ge
prüft und akzeptiert. Anlässlich einer Quar
tierversammlung im Mai 1988 wurde bei den 
Quartierbewohnern wenig Widerstand, aber 
viel Verständnis und Toleranz gefunden.
Im August 1988 begann eine gross angelegte 
Sammelaktion bei Privaten, Firmen und 
öffentlichen Institutionen, um die notwen
digen Mittel in der budgetierten Höhe von 
2,5 Millionen Franken für Miete, Einrich
tung und den Betrieb in den ersten zwei 
Jahren sicherzustellen. Vorerst kann Basel 
Lighthouse nicht mit Zuwendungen durch 
das Bundesamt für Sozialversicherungen 
rechnen. Subventionen können erst nach 
Vorlage einer ersten Betriebsrechnung erfol
gen. Patienten sollen ungeachtet ihrer finan
ziellen Verhältnisse aber Aufnahme finden. 
Im Oktober 1988 wurden die Umbau- und 
Renovationsarbeiten nach den Wünschen 
des Stiftungsrates durch die GGG aufge
nommen; sie konnten bis Ende Jahr dank 
beispiellosem Einsatz aller Beteiligten abge
schlossen werden.

Pflege der AIDS-Patienten
In der Schweiz beträgt die mittlere Überle
bensdauer nach der Diagnosestellung etwas 
mehr als ein Jahr. Während der ganzen Zeit 
wird ein Patient in ständiger ärztlicher Be
handlung stehen müssen, zeitweilig sind sta
tionäre Aufnahmen unabdingbar. Aller-
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dings sind immer wieder Lebensphasen ohne 
intensive medikamentöse Behandlung mög
lich, die bei fortschreitendem Kräftezerfall 
oder bei eingetretener Invalidisierung die 
Entlassung nach Hause jedoch nur gestat
ten, wenn die Pflege sichergestellt ist. Die li
mitierte Verfügbarkeit von Familienmitglie
dern gewährleistet aber eine Pflege rund um 
die Uhr nur in Ausnahmefällen. AIDS-Pa- 
tienten sind zudem häufig alleinstehende 
homosexuelle Männer, sind aktuell oder 
ehemals Drogenabhängige, die ihrer sozia
len Einbettung längst verlustig gegangen 
sind. Das Odium der Unheilbarkeit und Un
heimlichkeit von AIDS trägt das seine dazu 
bei, dass solche Patienten nicht mit einer 
kontinuierlichen spitalexternen Pflege rech
nen können und meist sich selbst überlassen 
bleiben.
Ihr weiterer Spitalaufenthalt erscheint aus 
medizinischen Gründen nicht gerechtfer
tigt, zumal das Akutspital seine Bettenkapa
zität erhalten muss und die Rahmenbedin
gungen mit ihrer zwangsweise straffen zeitli
chen Organisation solchen Patienten wenig 
individuellen Spielraum lassen. Dieser wäre 
aber bitter nötig in der letzten Lebensphase, 
die der Patient durchaus als solche erkennt. 
Er muss Abschied nehmen, er wünscht sich 
eine Begleitung und Atmosphäre, die im All
tag des Akutspitals nur schwer individuell 
herzustellen ist. Pflegeheime kennen wir in 
verschiedenen Schattierungen und Abstu
fungen. Sie sind aber ihrem Wesen nach für 
alte Menschen geschaffen. Die Verlegung 
junger AIDS-Patienten in (Alters-)Pflege- 
heime hat sich nicht bewährt und ist an der 
offensichtlichen Unvereinbarkeit der Ziel
setzungen gescheitert.
Den Patienten stehen im Basel Lighthouse 11 
Einzimmerwohnungen mit einem geräumi
gen, hellen Zimmer, mit eigenem Badezim
mer und einer kleinen Küche zur Verfügung. 
Angehörige oder Freunde können Tage oder 
Nächte beim Kranken verbringen und bei 
der Pflege nach Massgabe ihrer zeitlichen 
und individuellen Möglichkeiten mithelfen. 
Die Flexibilität der Mitarbeiter ermöglicht 
den Patienten die Einteilung des Tages nach 
ihren eigenen Bedürfnissen. Mahlzeiten 
können einem Patienten individuell und sei

nem Zustand angepasst zubereitet werden. Basel Lighthouse an der 
Er kann im grossen Aufenthaltsraum mit Hebelstrasse (Mitte). 
Mitpatienten und Mitarbeitern am Gemein
schaftsleben des Pflegeheims teilnehmen 
oder aber sich in die Abgeschlossenheit sei
ner eigenen Wohnung zurückziehen.
Ein Pflegeheim schliesst intensive medizini
sche Betreuung aus. Es besteht somit keine 
Konkurrenzsituation zum Spital, in das der 
Patient zurückverlegt werden muss, wenn 
weitergehende diagnostische Massnahmen,
Eingriffe oder therapeutische Interven
tionen notwendig werden, die der betreuen
de Hausarzt nicht ambulant durchführen 
kann.
Dem Lighthouse stehen ein Heimleiter und 
eine Oberschwester vor; sie leiten ein Team 
von elf ausgewählten Krankenschwestern 
und -pflegern, einer administrativen Hilfs
kraft und einer Hausangestellten, das seit


